
Protokoll der Mitgliederversammlung des Hermann-Vöchting-Gymnasiums  Blomberg e.V. 

Zeit:  26.03.2025 / 17:00 Uhr 

Ort: Hermann-Vöchting-Gymnasium Blomberg e. V. (Raum 366)                                                                                                       
Ostring 14, 32825 Blomberg   

Teilnehmer:  Herr Hanke, Frau Kruckelborn-Beckmann, Frau Raithel, Frau Schmidt, Frau Plänker,   
Schülersprecherin 

Schriftführerin: Frau von Braunbehrens 

Die erste Vorsitzende, Katja Plänker, eröffnete um 17.00 Uhr die Mitgliederversammlung, begrüßte    
die Anwesenden und stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen wurde und 
beschlussfähig ist. 

Hierauf gab sie die im Einladungsschreiben mitgeteilte Tagesordnung bekannt. 

1. Begrüßung und Formalien 
2. Kurzbericht über Aktivitäten in 2024/2025 
3. Bericht der Kassenwartin und der Kassenprüfer 
4. Entlastung der Kassenwartin und des Vorstandes 
5. Verabschiedung neue Vereinssatzung 
6. Vorstellung der eingegangenen Anträge, Meinungsaustausch, mögliche zukünftige Projekte 
7. Verschiedenes 

Zu Punkt 2: 

Die Vorsitzende berichtete von verschiedenen Tätigkeiten im vergangenen Jahr: Einschulung, 
Entlassung der Abiturienten, Einweihung des grünen Klassenzimmers, kleinere Ausgaben, die 
Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen. 

Zu Punkt 3: 

Die Kassenwartin informierte über die Einnahmen an Mitgliedsbeiträgen in Höhe von € 43.407,68     
Dem stehen Ausgaben in Höhe von € 56.011,74 entgegen. Das Barvermögen des Vereins beträgt 
aktuell € 23.982,90. 

Der Kassenprüfer stellte eine einwandfreie Beleg- und Kassenführung fest. 

Zu Punkt 4: 

Herr Hanke beantragte die Entlastung der Kassenprüfung, die einstimmig bei einer Enthaltung 
angenommen wurde. 

Herr Hanke beantragte außerdem die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig bei zwei 
Enthaltungen angenommen wurde. 

Zu Punkt 5: 

Es wurden folgende Satzungsänderungen einstimmig angenommen: 

§6 Organe 

Die Organe des Vereins sind                                                                                                                                      
1. der Vorstand                                                                                                                                                          
2. die Mitgliederversammlung 

 

 



§7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Kassenwart und 
dem jeweiligen Schulleiter des Hermann-Vöchting-Gymnasiums Blomberg e.V. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes 
vertreten. Der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Kassenwart sind jeweils 
einzelvertretungsberechtigt. 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von drei Jahren von der 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstandes während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest 
der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes. Der Vorstand bleibt so lange im 
Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. 

(4) Der jeweilige Schülersprecher und dessen Vertreter sind berechtigt, an jeder 
Vorstandssitzung mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(5) Der Vorstand entscheidet über die Verwendung der Mittel, wobei das Vereinsvermögen nur 
entsprechend dem in §2 genannten Zweck des Vereins verwendet werden darf, für 
a) Unterstützung bei der Anschaffung solcher Lehr- und Lernmittel, für die der Schule keine 

(Haushalts-)mittel zur Verfügung stehen; 
b) Unterstützung bei der Durchführung von Schulveranstaltungen, insbesondere auf 

künstlerischem, musischem und sportlichem Gebiet; 
c) Unterstützung einzelner bedürftiger Schülerinnen oder Schüler; 

§8 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom Vorstand unter Einhaltung einer Einladungsfrist 
von zwei Wochen durch persönliche Einladung mit einfachem Brief an die letztbekannte 
Anschrift des Mitglieds einzuberufen.                                                                                             
Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Zeit und Ort der 
Mitgliederversammlung bestimmt der Vorstand. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer. Diese 
haben die Aufgabe, mindestens einmal im Jahr eine Kassenprüfung vorzunehmen; sie 
berichten der Mitgliederversammlung und sind nur dieser verantwortlich. 

(7) Ein Mitglied des Vorstandes leitet die Mitgliederversammlung. 

Zu Punkt 6: 

Frau Raithel kündigt die Antragstellung für die Unterstützung der Übermittagsbetreuung an, über die 
dann noch gegebenenfalls entschieden werden muss. 

Außerdem wurde beschlossen, dass das Projekt „Marburger Konzentrations-Training“ von der Praxis 
Logopädie Beckmeier wieder angeboten. Der Förderverein unterstützt auch in diesem Schuljahr 
dieses tolle Projekt finanziell. Dazu werden noch vor den Ferien Einladungen an die Eltern der Klassen 
5 und 6 verschickt. Anmeldeschluss dafür ist der 18.05.25.  

Zu Punkt 7: 

Die bisherige Kassenwartin, Veronika Schmidt, wird verabschiedet. Der Verein dankt ihr für die 
jahrlange Mitarbeit mit einer kleinen Überraschung. 

 

Nachdem die Vorsitzende die Versammlung um 17:30 Uhr schloss, wurde noch ein Foto gemacht. 

 

_________________________________ _______________________________ 

Katja Plänker, 1. Vorsitzende   Barbara von Braunbehrens, Protokoll 



 

                                   


